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I. Ausgangslage

Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnen -
markt (ABl. EU Nr. L 376, S. 36 – im Folgenden als Dienstleistungsrichtlinie bezeichnet) ist am 28. Dezember 2006 in Kraft getre-
ten und war bis spätestens zum 28. Dezember 2009 von den Mitgliedstaaten umzusetzen. 

Ziel der Dienstleistungsrichtlinie ist es, Schranken für Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer für grenzüber-
schreitende Tätigkeiten abzubauen, um zur Verwirklichung des einheitlichen Binnenmarktes beizutragen. Auch sollen Wachs-
tumspotenziale des Dienstleistungsbereichs für die gesamte Volkswirtschaft genutzt und über Verwaltungsvereinfachungen und Ent-
bürokratisierungsmaßnahmen deutliche Kostenentlastungen der Unternehmen erreicht werden.

Zur Umsetzung dieser Ziele enthält die Dienstleistungsrichtlinie unter anderem Regelungen zur Vereinfachung der Verwaltungs-
verfahren und zum Abbau von Hindernissen für Dienstleistungen. So sieht etwa Artikel 6 der Dienstleistungsrichtlinie die Ein-
richtung von einheitlichen Ansprechpartnern vor, denen zahlreiche Aufgaben obliegen, die profunde Zuständigkeitskenntnisse vor-
aussetzen. Nach Artikel 6 Abs. 1 der Dienstleistungsrichtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass Dienstleistungser-
bringerinnen und Dienstleistungserbringer alle Verfahren und Formalitäten, die für die Aufnahme ihrer Dienstleistungstätigkeit er-
forderlich sind, über einheitliche Ansprechpartner abwickeln können. Nach Artikel 7 Abs. 1 der Dienstleistungsrichtlinie haben
die einheitlichen Ansprechpartner zudem die Aufgabe, Informationen, beispielsweise über die zuständigen Behörden sowie über
beratende und unterstützende Verbände und Organisationen, bereitzustellen. Darüber hinaus sind von den einheitlichen An-
sprechpartnern gemäß Artikel 7 Abs. 2 der Dienstleistungsrichtlinie vielfältige Koordinationsaufgaben wahrzunehmen. Außerdem
muss nach Artikel 8 der Dienstleistungsrichtlinie die elektronische Verfahrensabwicklung ermöglicht werden.

Zur Umsetzung dieser europarechtlichen Anforderungen hat der Landesgesetzgeber das am 28. Dezember 2009 in Kraft getretene
Landesgesetz über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsangelegenheiten (EAP-Gesetz) verabschiedet und in § 2 Abs. 1
festgelegt, dass bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd jeweils ein einheitlicher Ansprechpartner (EAP)
eingerichtet wird. 

Diese sind Ansprechpartner für eine Vielzahl unterschiedlichster Verwaltungsverfahren, die unter den Anwendungsbereich der
Dienstleistungsrichtlinie fallen und für die nach den europarechtlichen Vorgaben verpflichtend ein einheitlicher Ansprechpartner
einzurichten ist. Zurzeit können in Rheinland-Pfalz 137 Verfahren auf der Grundlage spezifischer bundesgesetzlicher Regelungen
sowie 101 Verfahren nach der Handwerksordnung bzw. der Gewerbeordnung und 39 Verwaltungsverfahren aufgrund landes-
rechtlicher Regelungen über die EAP abgewickelt werden. Darunter finden sich sowohl häufig anfallende Genehmigungsverfahren
nach der Gewerbeordnung als auch seltenere Verwaltungsverfahren wie zum Beispiel die Bestimmung einer fachkundigen Stelle
nach der Klärschlammverordnung, die freiwillige Akkreditierung nach dem Signaturgesetz oder waffenrechtliche Erlaubnisse und
Anzeigen. Landesrechtliche Vorschriften sehen die Einsatzmöglichkeiten der EAP beispielsweise bei der Anerkennung als Tierärz-
tin oder Tierarzt nach dem Heilberufegesetz oder bei der Eintragung als Prüfsachverständige oder Prüfsachverständiger für Stand-
sicherheit nach der Landesverordnung über Prüfsachverständige für Standsicherheit vor.

Die Verwaltungsleistungen der EAP werden nicht nur EU-Ausländerinnen und EU-Ausländern, sondern auch Inländerinnen und
Inländern sowie Angehörigen von Drittstaaten zugänglich gemacht. Gebühren werden für die Leistungen der EAP nicht erhoben. 

Gemäß § 8 des EAP-Gesetzes hat die Landesregierung die Auswirkungen des EAP-Gesetzes im Rahmen einer retrospektiven Ge-
setzesfolgenabschätzung zu überprüfen und darüber drei Jahre nach seinem Inkrafttreten dem Landtag zu berichten. Mit dem vor-
liegenden Bericht kommt die Landesregierung dieser gesetzlichen Verpflichtung nach.

Zur Vorbereitung des Berichts hat das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur das Institut für Gesetzesfolgenabschät-
zung und Evaluation in Speyer mit der Evaluation des Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner in Verwaltungsan-
gelegenheiten beauftragt. Unter der Projektleitung von Herrn Professor Dr. Jan Ziekow hat das Institut für Gesetzesfolgenab-
schätzung und Evaluation im November 2012 seinen Abschlussbericht vorgelegt, der als Anlage beigefügt ist. Auf die wesentlichen
Ergebnisse des Gutachtens wird im Folgenden Bezug genommen.

II. Evaluationsergebnisse des Instituts für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation in Speyer (InGFA)

1. Methodisches Vorgehen

Da die Einführung der EAP verpflichtend von der Dienstleistungsrichtlinie vorgegeben wird und die Begründung zu § 8 des EAP-
Gesetzes ausdrücklich eine Beurteilung der Ansiedlung der EAP bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen verlangt, wurde
die Evaluation des EAP-Gesetzes auf zwei wesentliche Punkte konzentriert: Zum einen war zu überprüfen, ob die Dienstleis -
tungsrichtlinie in rechtlicher, technischer und organisatorischer Hinsicht adäquat umgesetzt wurde. Zum anderen war zu untersu-
chen, ob die Ansiedlung der EAP bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen in optimaler Weise zu einer effizienten und ef-
fektiven Aufgabenerledigung führt und ein wirtschaftsnahes Leistungsangebot erbracht werden kann. 
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Zur Beantwortung dieser Fragen hat das InGFA unterschiedliche methodische Zugänge gewählt. Es erfolgte u. a. eine Analyse der
rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, eine Auswertung der Verfahrensdaten der EAP und eine Fra-
gebogenuntersuchung nach der Zufriedenheit der Nutzer der EAP. Daneben wurden leitfadengestützte Interviews mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der EAP geführt und ein Vergleich mit den bereits vorliegenden Evaluationsergebnissen aus anderen
Bundesländern und mit den Verortungsmodellen in anderen Bundesländern gezogen.

2. Untersuchungsergebnisse

Seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit im Januar 2010 wurden die beiden EAP bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord
und Süd bis zum 31. August 2012 insgesamt 1 671 Mal kontaktiert. Dabei ist ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen im Laufe
des evaluierten Zeitraums festzustellen. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass die Institution der EAP nach und nach bekannt
und auch in Anspruch genommen wird.

Dabei werden die EAP von den Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringern hauptsächlich zur Informationsbe-
schaffung genutzt. So wurden im Evaluationszeitraum bislang erst 15 Verwaltungsverfahren über die EAP abgewickelt. 93 Prozent
der Nutzerinnen und Nutzer kommen aus Deutschland, vier Prozent stammen aus EU-Mitgliedstaaten und zwei Prozent sind Dritt-
staatsangehörige. Zu einem Prozent der Nutzerinnen und Nutzer liegen keine Angaben vor.

Die Kontaktaufnahme mit den EAP findet überwiegend telefonisch statt. Ebenfalls wichtig ist aber auch die persönliche Kontakt-
aufnahme. Die Erreichbarkeit der EAP wird von 95 Prozent der Befragten als sehr gut bis gut bezeichnet (sehr gut: 69 Prozent). 

Die Befragten haben die durch die EAP zur Verfügung gestellten Informationen zu 94 Prozent als sehr gut bis gut (sehr gut: 65 Pro-
zent) verständlich und den Umfang der erhaltenen Informationen zu 94 Prozent als sehr gut bis gut (sehr gut: 71 Prozent) bewer-
tet. 80 Prozent der Befragten halten die Dauer zwischen Kontakt und Auskunftserteilung für sehr kurz bis kurz (sehr kurz: 47 Pro-
zent), 15 Prozent der Befragten halten sie für angemessen. 91 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit des EAP sehr zufrieden bis
zufrieden (sehr zufrieden: 67 Prozent). In den Fällen, in denen die EAP tätig wurden, empfanden die Nutzerinnen und Nutzer
ihre Unterstützung als deutliche Erleichterung der bürokratischen Anforde rungen. 96 Prozent der Befragten gaben an, dass sie die
Leistungen der EAP wegen der schnellen, passgenauen, umfangreichen, kompetenten, freundlichen und unkomplizierten Unter-
stützung gern wieder in Anspruch nehmen würden.

Die Befragten sind auf die Nutzungsmöglichkeiten der EAP hauptsächlich durch die Medien (32 Prozent) und Behörden (25 Pro-
zent) aufmerksam geworden. Hingegen haben Empfehlungen durch Bekannte (sechs Prozent), auf Messen bzw. Sprechtagen 
(drei Prozent) oder durch Kammern (zwei Prozent) nur eine untergeordnete Rolle gespielt. 

Im Rahmen der durchgeführten Interviews haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EAP-Stellen angegeben, dass von Seiten
der Nutzerinnen und Nutzer vor allem die behördliche Neutralität und das kostenlose Serviceangebot positiv wahrgenommen wer-
den. Die Zusammenarbeit der EAP-Stellen mit anderen Behörden, Kammern, Kommunen und den EAP anderer Bundesländer funk-
tioniere gut. Allerdings könnte der Bekanntheitsgrad der Einrichtung noch gesteigert werden, wenn ein eigenes Budget für Marke-
tingmaßnahmen (z. B. für die Erstellung von Informationsmaterialien) zur Verfügung stünde. Auch sei die Übernahme weiterer
Aufgaben möglich. Denkbar wäre beispielsweise in Zukunft die Abwicklung der Gewerbeanmeldung oder die Beantragung eines
Führungszeugnisses über die EAP.

3. Bewertung der Untersuchungsergebnisse durch das Institut für Gesetzesfolgenabschätzung und Evaluation in Speyer

Das InGFA führt die derzeit noch geringe Inanspruchnahme der EAP, die in gleichem Maße auch in anderen Bundesländern zu be-
obachten sei, zum einen auf das bereits gut ausgebaute und bei inländischen Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungser-
bringern etablierte Unterstützungsangebot, zum anderen auf das deutlich überschätzte Potenzial der ausländischen Dienstleis -
tungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer, die in Deutschland eine Tätigkeit aufnehmen wollen, zurück. Auch spielten be-
stehende rechtliche Vorgaben, wie beispielsweise die für einige Verfahren vorgeschriebene Schriftform, die insbesondere eine elek-
tronische Verfahrensabwicklung erschwert, sowie der noch geringe Bekanntheitsgrad der EAP eine Rolle.

Nach Auffassung des InGFA ist die Entscheidung für die zentrale Verortung der EAP auf Landesebene sachgerecht. Zum einen be-
gegne dieses Verortungsmodell keinen rechtlichen Bedenken, zum anderen spreche die Entwicklung der Inanspruchnahme der EAP
in Rheinland-Pfalz, aber auch in anderen Bundesländern, für ein zentrales Verortungsmodell mit einer begrenzten Zahl an EAP-
Stellen. Insbesondere die Erfahrungen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die sich für ein dezentrales Verortungsmodell
entschieden haben, hätten gezeigt, dass ein Großteil der einheitlichen Ansprechpartner bislang nicht in Anspruch genommen wor-
den sei. Dies führe zu unnötigen Kosten und erschwere den Aufbau und die Bündelung von Spezialwissen. Vor allem die Evaluati-
on der niedersächsischen Verortungsentscheidung komme zu dem Schluss, dass die Zahl der dortigen 55 EAP-Stellen deutlich re-
duziert werden sollte.

Auch spreche in Rheinland-Pfalz die große Zufriedenheit der Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer mit den
Leistungen der EAP für die Beibehaltung der bisherigen Verortungsentscheidung. 
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Ebenfalls im Blick zu behalten seien die Weiterentwicklungsvorstellungen auf europäischer Ebene. Die EU-Kommission beabsich-
tige, die EAP zumindest im Bereich der Dienstleistungsrichtlinie zu einer echten Servicestelle für Dienstleisterinnen und Dienst-
leister fortzuentwickeln. In Rheinland-Pfalz werde dies insoweit bereits antizipiert, als das EAP-Gesetz keine grundsätzliche Be-
schränkung des sachlichen Anwendungsbereichs auf die Dienstleistungsrichtlinie enthalte und die EAP in personeller Hinsicht sämt-
lichen Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringern unabhängig von ihrer Herkunft gebührenfrei zur Verfügung
stehen. 

Angesichts der Fortentwicklungsüberlegungen der Kommission der Europäischen Union könnte daher erwogen werden, den Tätig-
keitsbereich der EAP noch stärker auszuweiten, z. B. durch die Einbeziehung weiterer landesrechtlich geregelter Verfahren in den
Aufgabenkatalog der EAP oder durch die Einräumung bestimmter Kompetenzen (z. B. die Einholung eines polizeilichen Führungs-
zeugnisses durch die EAP). Im Interesse einer effektiven Wirtschaftspolitik wäre auch über eine noch stärkere Vernetzung der EAP
mit sämtlichen Stellen, die ebenfalls Serviceleistungen für die Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer anbieten,
erwägenswert. 

Das InGFA regt in seinem Gutachten folgende Änderungen in der konkreten Ausgestaltung des EAP-Gesetzes an:

In Umsetzung der Anforderungen des Artikels 11 Abs. 3 der Dienstleistungsrichtlinie verpflichtet § 4 des EAP-Gesetzes Dienstleis -
tungserbringerinnen oder Dienstleistungserbringer als antragstellende Personen, dem EAP bestimmte Informationen mitzuteilen.
Da aber weder nach der Dienstleistungsrichtlinie noch nach dem rheinland-pfälzischen EAP-Gesetz eine Pflicht zur Inan-
spruchnahme der EAP bestehe, sondern die Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer auch während eines be-
reits laufenden Verfahrens frei wählen können, ob sie das Verfahren ausschließlich über die EAP-Stelle oder die zuständige Behör-
de abwickeln oder beide Stellen in das Verfahren einbeziehen, sollte den antragstellenden Personen auch eine Wahlmöglichkeit ein-
geräumt werden, wem gegenüber sie die entsprechende Mitteilung machen. 

Darüber hinaus regt das InGFA an, abweichend von § 11 Abs. 4 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes, wonach die jeweils
fachlich zuständige oberste Landesbehörde die Fachaufsicht über die Struktur- und Genehmigungsdirektionen ausübt, die Fach-
aufsicht über die EAP explizit nur einem Ministerium zu übertragen. Damit werde ein Nebeneinander von unterschiedlichen Auf-
sichtsbehörden und eine damit verbundene mögliche Divergenz von Entscheidungen vermieden.

III. Stellungnahme der Landesregierung

Die Landesregierung teilt die Einschätzungen des vorgelegten Gutachtens zur Evaluation des EAP-Gesetzes und schlägt darüber
hinaus eine zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Aufgaben der EAP in Rheinland-Pfalz vor.

1. Verortungsentscheidung

Aus Sicht der Landesregierung belegt der Evaluationsbericht des InGFA die sachgerechte Verortung der EAP in Rheinland-Pfalz
bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd. Zum einen zeigt die Befragung der Nutzerinnen und Nutzer der
EAP-Stellen eindeutig, dass die Zufriedenheit mit dem angebotenen Service und dem übermittelten Informationsmaterial sowie der
Erreichbarkeit der Behörden sehr hoch ist. Zum anderen sind die im Evaluationszeitraum ermittelten Fallzahlen mit insgesamt
1 671 Kontakten in zwei Jahren und acht Monaten trotz der aktuell steigenden Tendenz derzeit noch nicht so hoch, dass eine Ver-
teilung des Aufgabenbereichs der EAP auf mehr als zwei Behörden aus Effizienzgründen geboten erscheint. 

Diese Einschätzung wird auch durch die Erfahrungen in Niedersachsen und dem Freistaat Sachsen bestätigt.

Der Evaluationsbericht aus Niedersachsen vom März 2012 stellt fest, dass sich die Verortung des einheitlichen Ansprechpartners
beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und bei 55 Kommunen wegen der bisher nur geringen Fallzahlen und der
dadurch hohen Vorhalte- und Fixkosten nicht bewährt habe. Daher schlagen die Evaluatoren vor, dass die Kommunen die Auf-
gaben des einheitlichen Ansprechpartners zukünftig nicht mehr wahrnehmen sollten, sondern nur noch ein einheitlicher An-
sprechpartner auf Landesebene eingerichtet wird.

Für den Freistaat Sachsen stellt die Staatsregierung in ihrem Evaluationsbericht vom Februar 2012 an den Sächsischen Landtag fest,
dass die derzeitige Verortung des einheitlichen Ansprechpartners bei der Landesdirektion Sachsen als Landesmittelbehörde beibe-
halten werden sollte. Die Landesdirektion Sachsen habe diese zusätzliche Aufgabe effizient erledigt und könne auch gerade vor dem
Hintergrund weiterer von der Europäische Kommission in anderen Rechtsbereichen angedachter Verfahrensanforderungen zu de-
ren erfolgreichen Umsetzung, auch im Hinblick auf Prozesse des E-Government, beitragen.

In Rheinland-Pfalz sollte an der bisherigen Verortungsentscheidung daher festgehalten werden. Angesichts der rechtlich vorgege-
benen breiten Fächerung der Verwaltungsverfahren, die grundsätzlich über die EAP abgewickelt werden können, zeigen sich die
Struktur- und Genehmigungsdirektionen als geeignete Stellen, die diese anspruchsvolle Aufgabenstellung mit ihrem Verwaltungs-
wissen und ihrer Verwaltungskompetenz professionell bewältigen.
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Auch hat sich die bisherige Aufteilung von jeweils einer EAP-Stelle bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen Nord und Süd
bewährt. Die Evaluationsdaten zeigen deutlich, dass die Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringer überwiegend
das persönliche Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EAP-Stellen suchen. Die Schaffung nur einer einzigen
zentral gelegenen Stelle im Flächenland Rheinland-Pfalz würde die unmittelbare persönliche Inanspruchnahme der EAP erheblich
erschweren und entspräche nicht dem Anliegen der Landesregierung, bürgerfreundliche und bürgernahe Strukturen zu schaffen.

Für die Verortung der EAP-Stellen bei den Struktur- und Genehmigungsdirektionen als Landesmittelbehörden spricht auch, dass
die Tätigkeit der EAP durch das Land fachaufsichtlich überwacht werden muss, da dieses für die ordnungsgemäße Erfüllung der
nach der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehenen Aufgaben die Verantwortung trägt. Mängel bei der Aufgabenerfüllung der EAP
wirken sich nämlich nicht nur im Verhältnis zu den Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringern aus, sondern kön-
nen auch die ordnungsgemäße Verwaltungstätigkeit der durch die Koordinierungsfunktion der EAP betroffenen zuständigen Behör-
den beeinträchtigen.

Soweit die Aufgaben der EAP durch eine staatliche Stelle wahrgenommen werden, ist eine Fachaufsicht unproblematisch möglich.
Das Land Rheinland-Pfalz kann daher durch die Übertragung der Aufgaben der EAP auf die Struktur- und Genehmigungsdirek-
tionen seine Aufsichtsfunktion in erforderlichem Umfang ohne zusätzlichen Regelungsbedarf wahrnehmen. Eine Übertragung der
Aufgabe auf die Kommunen wäre zwar rechtlich ebenfalls möglich, würde aber der Idee einer zentralen und damit effizienten Bün-
delung der EAP-Aufgaben entgegenlaufen. 

Dagegen wären die fachaufsichtlichen Möglichkeiten des Landes rechtlich zweifelhaft, wenn die Aufgaben der EAP einer oder meh-
rerer Kammern übertragen werden würden. Vielfach wird nämlich die Auffassung vertreten, dass die Kammern als Selbstverwal-
tungskörperschaften lediglich der Rechtsaufsicht unterliegen; fachaufsichtliche Befugnisse über die Kammern könnten allein auf-
grund einer entsprechenden gesetzlichen Ermächtigung ausgeübt werden. Die Landesregierung hält es jedoch aus politischen Grün-
den nicht für angebracht, die Kammern einer entsprechenden Fachaufsicht zu unterziehen. Zudem würde eine Verortung der EAP
bei den Kammern dem von der Europäischen Kommission angestrebten Ausbau dieser Servicestellen für andere Rechtsbereiche mög-
licherweise entgegenstehen. Sollte die Europäische Kommission den EAP noch weitere Aufgaben und Verfahren übertragen, die
sich nicht ausschließlich auf den Dienstleistungssektor beziehen, so müssten die Kammern auch Verfahren, die nicht zu ihren ori-
ginären Aufgaben gehören, betreuen.

2. Künftige Maßnahmen

a) Verbesserung des Bekanntheitsgrads der einheitlichen Ansprechpartner

Die Landesregierung geht davon aus, dass der Bekanntheitsgrad der EAP in Rheinland-Pfalz noch verbessert werden kann und strebt
dieses Ziel auch im Interesse einer bürgerfreundlichen und serviceorientierten Verwaltung an. Aus diesem Grund sollte den EAP-
Stellen in geringem Umfang ein eigenes etatisiertes Budget zur Verfügung gestellt werden, um beispielsweise Faltblätter oder In-
formationsmaterial für die Nutzerinnen und Nutzer herstellen zu können und die Öffentlichkeitsarbeit auszuweiten. 

Ebenso sollte die teilweise noch bestehende geringe Vertrautheit der zuständigen Behörden mit dem Aufgaben- und Kompetenz-
bereich der EAP durch spezielle Schulungs- und Informationsangebote an die entsprechenden Behörden vermindert werden.

b) Ausbau der einheitlichen Ansprechpartner als Servicestellen

Außerdem strebt die Landesregierung Möglichkeiten an, den EAP-Stellen noch weitere Verwaltungsverfahren zur Koordinierung
zuzuweisen, um deren fachlich hervorragende Kompetenz zu nutzen und die behördlichen Wege für die Bürgerinnen und Bürger
zu vereinfachen und zu erleichtern.

Diese Zielsetzung deckt sich zudem mit den Bestrebungen der Europäischen Kommission. Von Seiten der Europäischen Kommis-
sion wird im Zuge der Prüfung der Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie immer wieder die Bedeutung der EAP unterstrichen.
Die Europäische Kommission sieht eine Zentrale Stelle als Anlaufstelle für die Verfahrensabwicklung in allen EU-Staaten als wich-
tige Voraussetzung zur Verwirklichung der Binnenmarktziele und fordert von den Mitgliedstaaten, den EAP weiterzuentwickeln.

Derzeit wird die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen überarbeitet. Der vorliegende Vorschlag der Europäischen Kommission sieht ebenfalls einen einheit-
lichen Ansprechpartner als diejenige Stelle vor, an die sich die Antragstellerinnen und Antragsteller zuerst wenden können, um al-
le erforderlichen Verfahren und Formalitäten, die unter die Berufsanerkennungsrichtlinie fallen, über sie abwickeln zu können. 

In diesem Zusammenhang ist auch das Bundesgesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit von Berufsqualifikationen von Be-
deutung, das am 1. April 2012 in Kraft getreten ist und die bessere wirtschaftliche Einbindung von Fachkräften, die ihre berufliche
Qualifikation im Ausland (Drittstaaten) erworben haben, erreichen will. Das Gesetz enthält Kriterien für die Bewertung von im
Ausland erworbenen Berufsqualifikationen und regelt das Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit für alle auf Bundesebe-
ne geregelten Berufe, sofern die berufsrechtlichen Fachgesetze nicht etwas anderes bestimmen. Zur Bewertung der Qualifikationen
auf der Grundlage von Landesrecht ist ein Landesgesetz in Vorbereitung. Bei beiden Gesetzen wird angesichts von bundesweit rund
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500 unterschiedlichen zuständigen Behörden eine Lotsenstelle benötigt, die für die Antragstellerinnen und Antragsteller die jeweils
zuständige Stelle ermittelt und sie ggf. durch das Verfahren begleitet. Eine Übernahme auch dieser Aufgaben durch die EAP-Stel-
len ist denkbar.

c) Personeller Bedarf

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Erprobungsphase, der bereits erfolgten intensiven Schulung und Einarbeitung des zustän-
digen Personals und der Erhebung von Fallzahlen ist es nun möglich, den personellen Bedarf bei den EAP-Stellen zuverlässig zu
veranschlagen. Bislang wurden in der Erprobungsphase bei den EAP-Stellen jeweils vier Vollzeitstellen bereitgestellt. In Anbetracht
der angespannten Haushaltslage und der Einsparbemühungen der Landesregierung scheint es aber verantwortbar zu sein, das Stel-
lenkontingent für die jeweiligen EAP-Stellen auf jeweils drei Vollzeitstellen in der Wertigkeit des dritten Einstiegsamts oder ver-
gleichbarer Beschäftigtenstellen zu reduzieren. Eine weitere Reduzierung des Personals ist dagegen nicht angezeigt, da zukünftig
mit zusätzlichen Aufgabenzuweisungen an die EAP-Stellen gerechnet werden muss. 

d) Gesetzlicher Änderungsbedarf

Die Landesregierung hat auch die vom InGFA unterbreiteten Änderungsvorschläge zur konkreten Ausgestaltung des EAP-Geset-
zes einer näheren Prüfung unterzogen.

Soweit das InGFA anregt, den Dienstleistungserbringerinnen und Dienstleistungserbringern zur Übermittlung notwendiger Mit-
teilungen eine Wahlmöglichkeit in § 4 des EAP-Gesetzes zu eröffnen, steht die Landesregierung dieser Empfehlung grundsätzlich
offen gegenüber und wird in den kommenden Monaten prüfen, ob und inwieweit eine entsprechende Ergänzung des EAP-Geset-
zes vorgeschlagen werden kann.

Dagegen wird für die vom InGFA ebenfalls angeregte Aufnahme einer expliziten Regelung zur Fachaufsicht über die EAP in das
EAP-Gesetz derzeit kein dringend notwendiger Handlungsbedarf gesehen. Die fachaufsichtlichen Zuständigkeiten über die Struk-
tur- und Genehmigungsdirektionen sind in § 11 Abs. 4 des Verwaltungsorganisationsreformgesetzes geregelt und haben in der Pra-
xis bisher zu keinen Kompetenzstreitigkeiten in Bezug auf die Arbeiten und Aufgabenerledigung der EAP-Stellen geführt. Sollten
sich jedoch zukünftig oder bei einer möglichen Erweiterung der Kompetenzen der EAP fachaufsichtliche Zuständigkeitsprobleme
ergeben, so wäre die Notwendigkeit einer gesetzlichen Änderung zu überdenken.

3. Fazit

Bei seinen Nutzerinnen und Nutzern wird der rheinland-pfälzische EAP als fachkompetente Stelle anerkannt, die Behördenwege
deutlich erleichtert. Sowohl die rechtlichen als auch die organisatorischen Rahmenbedingungen lassen aus jetziger Sicht die rhein-
land-pfälzische Lösung der Verortung im Bereich der Mittelbehörden als zweckmäßige und kostengünstige Lösung erscheinen, die
auch den noch zu erwartenden Anforderungen durch künftige Regelungen der Europäischen Union und des Bundes gewachsen ist. 
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